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Patentgesetz1 
 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 19802  
(BGBl. 1981 I S. 1) 

FNA 420-1 
 
zuletzt geänd. durch Art. 1 G zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften 
und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes v. 19. 10. 2013 
(BGBl. I S. 3830) 
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1 Die Änderungen durch G v. 10. 10. 2013 (BGBl I S. 3786) treten mWv 1.4.2014 

bzw. 1.1.2018 in Kraft. 
2 Neubekanntmachung des PatentG v. 26. 7. 1979 (BGBl. I S. 1269) in der ab 1. 1. 

1981geltenden Fassung. 
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Erster Abschnitt. Das Patent 
 

§ 1 [Voraussetzungen der Erteilung] (1) Patente werden für Erfindun-
gen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer er-
finderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.  

(2) 1Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann er-
teilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses 
enthält, oder wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt 
oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. 
2Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner 
natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegens-
tand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war. 

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht 
angesehen: 
1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Me-

thoden; 
2. ästhetische Formschöpfungen; 
3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder 

für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsan-
lagen; 

4. die Wiedergabe von Informationen. 
(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die ge-

nannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird. 
 
§ 1a [Menschliche Gene] (1) Der menschliche Körper in den einzelnen 

Phasen seiner Entstehung und Entwicklung, einschließlich der Keimzellen, 
sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der 
Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, können keine patentierbaren Erfin-
dungen sein. 

(2) Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere 
Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließ-
lich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, kann eine patentierbare Erfin-
dung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines 
natürlichen Bestandteils identisch ist. 

(3) Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines 
Gens muss in der Anmeldung konkret unter Angabe der von der Sequenz 
oder Teilsequenz erfüllten Funktion beschrieben werden. 

(4) Ist Gegenstand der Erfindung eine Sequenz oder Teilsequenz eines 
Gens, deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilse-
quenz eines menschlichen Gens übereinstimmt, so ist deren Verwendung, für 
die die gewerbliche Anwendbarkeit nach Absatz 3 konkret beschrieben ist, in 
den Patentanspruch aufzunehmen. 
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§ 2 [Keine Erteilung] (1) Für Erfindungen, deren gewerbliche Verwer-
tung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, 
werden keine Patente erteilt; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der 
Tatsache hergeleitet werden, dass die Verwertung durch Gesetz oder Verwal-
tungsvorschrift verboten ist. 

(2) 1Insbesondere werden Patente nicht erteilt für 
1. Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen; 
2. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des 

menschlichen Lebewesens; 
3. die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder 

kommerziellen Zwecken; 
4. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die ge-

eignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen 
für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe sol-
cher Verfahren erzeugten Tiere. 

2Bei der Anwendung der Nummern 1 bis 3 sind die entsprechenden Vor-
schriften des Embryonenschutzgesetzes maßgeblich. 

 
§ 2a [Pflanzen und Tiere] (1) Patente werden nicht erteilt für 

1. Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfah-
ren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren und die ausschließlich durch 
solche Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tiere; 

2. Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des mensch-
lichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am mensch-
lichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Dies gilt nicht für 
Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in 
einem der vorstehend genannten Verfahren. 
(2) 1Patente können erteilt werden für Erfindungen, 

1. deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, wenn die Ausführung der 
Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse 
beschränkt ist; 

2. die ein mikrobiologisches oder ein sonstiges technisches Verfahren oder ein 
durch ein solches Verfahren gewonnenes Erzeugnis zum Gegenstand haben, 
sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt. 
2§ 1a Abs. 3 gilt entsprechend. 
(3) Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten: 

1. „biologisches Material“ ein Material, das genetische Informationen enthält 
und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reprodu-
ziert werden kann; 

2. „mikrobiologisches Verfahren“ ein Verfahren, bei dem mikrobiologisches 
Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchge-
führt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird; 
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3. „im Wesentlichen biologisches Verfahren“ ein Verfahren zur Züchtung 
von Pflanzen oder Tieren, das vollständig auf natürlichen Phänomenen wie 
Kreuzung oder Selektion beruht; 

4. „Pflanzensorte“ eine Sorte im Sinne der Definition der Verordnung (EG) 
Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen 
Sortenschutz (ABl. EG Nr. L 227 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
§ 3 [Begriff der Neuheit] (1) 1Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht 

zum Stand der Technik gehört. 2Der Stand der Technik umfaßt alle Kennt-
nisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch 
schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger 
Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. 

(2) 1Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt folgender Patentanmeldun-
gen mit älterem Zeitrang, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der 
jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht worden sind: 
1. der nationalen Anmeldungen in der beim Deutschen Patentamt ursprüng-

lich eingereichten Fassung; 
2. der europäischen Anmeldungen in der bei der zuständigen Behörde ur-

sprünglich eingereichten Fassung, wenn mit der Anmeldung für die Bun-
desrepublik Deutschland Schutz begehrt wird und die Benennungsgebühr 
für die Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 79 Abs. 2 des Europäi-
schen Patentübereinkommens gezahlt ist und, wenn es sich um eine Euro-
PCT-Anmeldung (Artikel 153 Abs. 2 des Europäischen Patentüberein-
kommens) handelt, die in Artikel 153 Abs. 5 des Europäischen Patentüber-
einkommens genannten Voraussetzungen erfüllt sind; 

3. der internationalen Anmeldungen nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag 
in der beim Anmeldeamt ursprünglich eingereichten Fassung, wenn für die 
Anmeldung das Deutsche Patentamt Bestimmungsamt ist. 

2Beruht der ältere Zeitrang einer Anmeldung auf der Inanspruchnahme der 
Priorität einer Voranmeldung, so ist Satz 1 nur insoweit anzuwenden, als die 
danach maßgebliche Fassung nicht über die Fassung der Voranmeldung hi-
nausgeht. 3Patentanmeldungen nach Satz 1 Nr. 1, für die eine Anordnung 
nach § 50 Abs. 1 oder Abs. 4 erlassen worden ist, gelten vom Ablauf des 
achtzehnten Monats nach ihrer Einreichung an als der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht. 

(3) Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ih-
re Patentfähigkeit durch die Absätze 1 und 2 nicht ausgeschlossen, sofern sie 
zur Anwendung in einem der in § 2a Abs. 1 Nr. 2 genannten Verfahren 
bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum 
Stand der Technik gehört. 

(4) Ebenso wenig wird die Patentfähigkeit der in Absatz 3 genannten Stoffe 
oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem der in § 2a Abs. 1 
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Nr. 2 genannten Verfahren durch die Absätze 1 und 2 ausgeschlossen, wenn 
diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört. 

(5) 1Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt eine Offenbarung der 
Erfindung außer Betracht, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor Einrei-
chung der Anmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht 
1. auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder 

seines Rechtsvorgängers oder 
2. auf die Tatsache, daß der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfin-

dung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinne des 
am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über inter-
nationale Ausstellungen zur Schau gestellt hat. 

2Satz 1 Nr. 2 ist nur anzuwenden, wenn der Anmelder bei Einreichung der 
Anmeldung angibt, daß die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt worden 
ist und er innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung hierüber eine 
Bescheinigung einreicht. 3Die in Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Ausstellungen 
werden vom Bundesminister der Justiz im Bundesanzeiger bekanntgemacht. 

 
§ 4 [Erfindung auf Grund erfinderischer Tätigkeit] 1Eine Erfindung 

gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den 
Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. 
2Gehören zum Stand der Technik auch Unterlagen im Sinne des § 3 Abs. 2, 
so werden diese bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in 
Betracht gezogen. 

 
§ 5 [Gewerblich anwendbare Erfindung] Eine Erfindung gilt als ge-

werblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen 
Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden 
kann. 

 
§ 6 [Recht des Erfinders] 1Das Recht auf das Patent hat der Erfin-

der3oder sein Rechtsnachfolger. 2Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung 
gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. 3Haben 
mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht 
dem zu, der die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat. 

 
§ 7 [Recht des Anmelders; älteres Recht] (1) Damit die sachliche Prü-

fung der Patentanmeldung durch die Feststellung des Erfinders nicht verzö-
gert wird, gilt im Verfahren vor dem Patentamt der Anmelder als berechtigt, 
die Erteilung des Patents zu verlangen. 

(2) Wird ein Patent auf Grund eines auf widerrechtliche Entnahme (§ 21 
Abs. 1 Nr. 3) gestützten Einspruchs widerrufen oder führt der Einspruch zum 

                                                                                                                 
3 Siehe dazu Gesetz über Arbeitnehmererfindungen. 
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Verzicht auf das Patent, so kann der Einsprechende innerhalb eines Monats 
nach der amtlichen Mitteilung hierüber die Erfindung selbst anmelden und 
die Priorität des früheren Patents in Anspruch nehmen. 

 
§ 8 [Patentvindikation] 1Der Berechtigte, dessen Erfindung von einem 

Nichtberechtigten angemeldet ist, oder der durch widerrechtliche Entnahme 
Verletzte kann vom Patentsucher verlangen, daß ihm der Anspruch auf Ertei-
lung des Patents abgetreten wird. 2Hat die Anmeldung bereits zum Patent 
geführt, so kann er vom Patentinhaber die Übertragung des Patents verlan-
gen. 3Der Anspruch kann vorbehaltlich der Sätze 4 und 5 nur innerhalb einer 
Frist von zwei Jahren nach der Veröffentlichung der Erteilung des Patents 
(§ 58 Abs. 1) durch Klage geltend gemacht werden. 4Hat der Verletzte Ein-
spruch wegen widerrechtlicher Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) erhoben, so 
kann er die Klage noch innerhalb eines Jahres nach rechtskräftigem Abschluß 
des Einspruchsverfahrens erheben. 5Die Sätze 3 und 4 sind nicht anzuwenden, 
wenn der Patentinhaber beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben 
war. 

 
§ 9 [Wirkung des Patents] 1Das Patent hat die Wirkung, dass allein der 

Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden 
Rechts zu benutzen. 2Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung 
1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in 

Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken 
entweder einzuführen oder zu besitzen; 

2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der 
Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die 
Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verbo-
ten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten; 

3. das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar herge-
stellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen 
oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen. 
 
§ 9a [Biologisches Material] (1) Betrifft das Patent biologisches Material, 

das auf Grund einer Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet ist, 
so erstrecken sich die Wirkungen von § 9 auf jedes biologische Material, das 
aus diesem biologischen Material durch generative oder vegetative Vermeh-
rung in gleicher oder abweichender Form gewonnen wird und mit denselben 
Eigenschaften ausgestattet ist. 

(2) Betrifft das Patent ein Verfahren, das es ermöglicht, biologisches Mate-
rial zu gewinnen, das auf Grund einer Erfindung mit bestimmten Eigenschaf-
ten ausgestattet ist, so erstrecken sich die Wirkungen von § 9 auf das mit 
diesem Verfahren unmittelbar gewonnene biologische Material und jedes 
andere mit denselben Eigenschaften ausgestattete biologische Material, das 
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durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender 
Form aus dem unmittelbar gewonnenen Material gewonnen wird. 

(3) 1Betrifft das Patent ein Erzeugnis, das auf Grund einer Erfindung aus ei-
ner genetischen Information besteht oder sie enthält, so erstrecken sich die 
Wirkungen von § 9 auf jedes Material, in das dieses Erzeugnis Eingang findet 
und in dem die genetische Information enthalten ist und ihre Funktion er-
füllt. 2§ 1a Abs. 1 bleibt unberührt. 

 
§ 9b [Vermehrung des biologischen Materials] 1Bringt der Patentin-

haber oder mit seiner Zustimmung ein Dritter biologisches Material, das auf 
Grund der Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet ist, im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder in einem Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr 
und wird aus diesem biologischen Material durch generative oder vegetative 
Vermehrung weiteres biologisches Material gewonnen, so treten die Wirkun-
gen von § 9 nicht ein, wenn die Vermehrung des biologischen Materials der 
Zweck war, zu dem es in den Verkehr gebracht wurde. 2Dies gilt nicht, wenn 
das auf diese Weise gewonnene Material anschließend für eine weitere gene-
rative oder vegetative Vermehrung verwendet wird. 

 
§ 9c [Verwendung zu landwirtschaftlichen Zwecken] (1) 1Wird 

pflanzliches Vermehrungsmaterial durch den Patentinhaber oder mit dessen 
Zustimmung durch einen Dritten an einen Landwirt zum Zweck des land-
wirtschaftlichen Anbaus in Verkehr gebracht, so darf dieser entgegen den 
§§ 9, 9a und 9b Satz 2 sein Erntegut für die generative oder vegetative Ver-
mehrung durch ihn selbst im eigenen Betrieb verwenden. 2Für Bedingungen 
und Ausmaß dieser Befugnis gelten Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 
2100/94 in seiner jeweils geltenden Fassung sowie die auf dessen Grundlage 
erlassenen Durchführungsbestimmungen entsprechend. 3Soweit sich daraus 
Ansprüche des Patentinhabers ergeben, sind diese entsprechend den auf 
Grund Artikel 14 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 erlassenen 
Durchführungsbestimmungen geltend zu machen. 

(2) 1Werden landwirtschaftliche Nutztiere oder tierisches Vermehrungsma-
terial durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung durch einen 
Dritten an einen Landwirt in Verkehr gebracht, so darf der Landwirt die 
landwirtschaftlichen Nutztiere oder das tierische Vermehrungsmaterial entge-
gen den §§ 9, 9a und 9b Satz 2 zu landwirtschaftlichen Zwecken verwenden. 
2Diese Befugnis erstreckt sich auch auf die Überlassung der landwirtschaftli-
chen Nutztiere oder anderen tierischen Vermehrungsmaterials zur Fortfüh-
rung seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit, jedoch nicht auf den Verkauf mit 
dem Ziel oder im Rahmen einer Vermehrung zu Erwerbszwecken. 

(3) 1§ 9a Abs. 1 bis 3 gilt nicht für biologisches Material, das im Bereich der 
Landwirtschaft zufällig oder technisch nicht vermeidbar gewonnen wurde. 
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2Daher kann ein Landwirt im Regelfall nicht in Anspruch genommen wer-
den, wenn er nicht diesem Patentschutz unterliegendes Saat- oder Pflanzgut 
angebaut hat. 

 
§ 10 [Verbotene Verwendung von Mitteln zur Benutzung der Er-

findung] (1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verbo-
ten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten 
Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezie-
hen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzu-
bieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände 
offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die 
Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allge-
mein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte 
den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise 
zu handeln. 

(3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vorneh-
men, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung 
der Erfindung berechtigt sind. 

 
§ 11 [Erlaubte Handlungen] Die Wirkung des Patents erstreckt sich 

nicht auf 
1. Handlungen, die im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken 

vorgenommen werden; 
2. Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der paten-

tierten Erfindung beziehen; 
2a. die Nutzung biologischen Materials zum Zweck der Züchtung, Entde-

ckung und Entwicklung einer neuen Pflanzensorte; 
2b. Studien und Versuche und die sich daraus ergebenden praktischen Anfor-

derungen, die für die Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Genehmi-
gung für das Inverkehrbringen in der Europäischen Union oder einer arz-
neimittelrechtlichen Zulassung in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder in Drittstaaten erforderlich sind; 

3. die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken auf 
Grund ärztlicher Verordnung sowie auf Handlungen, welche die auf diese 
Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen; 

4. den an Bord von Schiffen eines anderen Mitgliedstaates der Pariser Ver-
bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums stattfinden-
den Gebrauch des Gegenstands der patentierten Erfindung im Schiffskör-
per, in den Maschinen, im Takelwerk, an den Geräten und sonstigem 
Zubehör, wenn die Schiffe vorübergehend oder zufällig in die Gewässer 
gelangen, auf die sich der Geltungsbereich dieses Gesetzes erstreckt, vor-




